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A n 1 a g e 
zu II ( a) 

zum. Rückerstattungsantrag 
Otto Fr i e d. 

Inhaltsangabe des Liftvans M.F.1082 (3720 kg) 

l Speisezimmer : 4 teil. Anbaumöbel. Extraanfertigung nach amerik. 
Muster 1938, Nussbaum po'1.iert~ 
ovaler Aäsziehtisch, 4 Stühle, Satztische, 
1 Uhr 2 Öl emälde Perserteppiche, ~l~~~· ~~=-=-~~s 
(b Röhren 3 , 2 Photos Zeiss & Goetz) 

1 Wohnzimmer: 1 Couch, 2 Sessel~ 1 Hausbahr, l Leselampe (Meissner 
Porzellan)i l Leselampe mit handgeschnitztem Tisch, 
1 handgeschnitzter Lehnstuhl, 2 runde Tische, 
2 Meissner-Porzellan-Leuchter, Perser meppiche, 

3 Kaffee- e~vic8~2 Ess-Service;-I" Glas-Service, 
1 kompletter Silberkasten, selberne Leuchter, silbern 
Schalen, 1 Vitrine mit Meissner und Rosenthal PoDBl-

aiifiguren, 1 Sammlwig Miniaturen, verschiedene 
wertvolle Porzel an, arkenalbum, Grammophon 
mit Plat~ensammlung, 1 neue ros eh e_ibm s hine, 
1 elektrischer Ofen, 1 Nähmaschine und andere Ein­
richtungsgegenstände. 

) 

1 Schlafzimmer: Mahagony poliert, nach Angabe Extraanfertigung, 
2 Betten mit Zubehör, Steppdecken, Wolldecken, 
Toilettentisch, 2 Anbauschränke, Hocker, Stühle, 
Bettumrandung, Uhren, silberne Toilettengarnitur, 
komplette Bett- u. Tischwäsche, Küchen_ u. Leib­
wäsche, Damen- und Herrenwäsche, Damen- und Herren­
kleider, Anzüge, Mäntel, Schuhe, etc. 

1 Fremdenzimmer: Weisser Schleiflack 

Ferner: Küchengeräte, Geschirr, elektrische Apparate, 
Staubsaugero 

I 



Abschrift v on Bl. 6 - 8 aus J.R.562/50. 

Oberfinanzdirektion 
Schleswig-Holstein 
Verwaltung für; Reichs-

_un4 Staatsyer:i_!gÖ§~~ r 
Kiel, den 9. Januar 1951~ 

und . , . . 1 t-·, • - r i 

L~ndesam.t für ~ermögenskontrolle 
~r:: l < ,.. 

0 5210 VI B - 37 b / 353 

- -A.n 
das Wiedergutmachungsamt beim Landgericht 
L ü b, e c k • • ·.1• 

Betr.: Rüc~erstattungssache Otto Fried ) . 
Vorgang: Ihr Schreiben an den Landesmin•ister- für ·Finanzen 

vom 6.11.1950 - JR 562/50 ~ 
Anlagen: 2 begl. Abschriften. r , 

-
Io Über den Verbleib der zurückgeforderten Gegenstände konnte 

nichts ermittelt werden. Es sind zwar. , e.tw.a Mitte 19'±2 eille_ ·anze 
Re· he von Liftvans und sonsti~en Gepä:ckistücken, ,oie 1._n R,otterd.am 
<eingelagert wor en war.en, weir ihre V.erschiffung- nach l1bers~e in­
folge des Krieg~ausbruches unmöglich geworden;mr, .nach ihrer Be­
schla:gm.abme durch die Deutsc·hen Besat zungsbehör.den nach; Lübeck ge-

- kommen,.• wo d,i·e .;Verwertung . . dur-ch- das -dort·. 'Finanzamt vorg·enommen 
- wurde.. Sämtliche Unterlagen hierüber .sind j_e-<ioch infolge der 

~ Kr.regsereigni„sse ver1orenge:gangen, aus.aer eine.r reßhnungsmässigen 
Zusammenstellung des Versteig.erers PUillp', . der mit·unte!r:' mit· Verstei­
gerungen beauftragt wurde, die jedoch we~ex. den Namen des Antrag­
stellers noc'h die• ·B~ze'ichnung der einzelnen .Packstücke enthält. Den 
mit .der Durchführung der Verwertung der von Holland gekommenen 
Gegenstände ist der Name de-s ·:Antrag-ste-ll'ers. auch a,us• der ·Erinnerung 
n~cht bekannt~ Da in Hollep bes~hlagnahm.tes Auswande~ergut mic®& 
mei<aR1rt auch /2.n ande're westdeut-s:che ... Städte gekommen ~sein. soll, 
lä.sst ~eh .nicht eä runaJ.4 , en dass die z.urückgef orderten 
Sac-hen~ b.e:r:hau;pt .riacp.. ~ u,beck gekom~en J311: ,- - r „ 

• II. Die· IVIö.gl'ich'keirt hierzutl..:st, jedoc·l:I nicht ausgesch'1.ossen. Falls 
eine, Ve_rwertung tatsächlich in Lübeck sta_ttgefunden haben sollte, 
wär•en - wie in 'a:t ·ler1 anderen Fällen ;... die Geid- u.nrd Silberwaren der 

• St ädt. Pf an~leihanst a•l t ,} im, illerl in . übersandt word·en, Öl em.~de und 
• • J sonstige wertvolle -Kun9tgegenstände den Museen in Lüoec~ zu~lei-

1 t ,et word•en und" die übTigen Gegenstfu;ide an_ bombengeschädigte Personen 
verkauft b·ezw. ver-steiger~ worden ; .der E:clö,s wäre an die Reichs­
hauptkasse abgeführt worden, wo er ··uni>dent-ifizierbar in den Reichs-

. , €
1

i •nn~en UTutergegang~~ w~eC> • • • • . / 
III. rich bes'treite, da'ss , die Geg~nstände· 1.m'ölge einer -verfolgungs-

_ massn~me e~\zogen ~or?e~ si~d. Allen Auswanderern stand ihr Au.s­
wanderungsgut grunds ät;z lieh z,um freien Abtransport zur Verfügung. 
Es ist bis izum -Xriegsausbruch auch stets - . un<;l auch nach Kriegsaus­
bruch soweit .durchführbar 7 - weit;~r·gelei"C~t ' wo.rden • . •• N~ch der B/eset-
zun§ Holland~ ,wu~Ae_ ~c,lS ,,)\~§wanderunqsgut ~erj'enige·n Perso:1-e~, __ die 
es uber Holland hatten le~ten , lass:n, von der deu~sc;hen M1.l1tar- .. 
verwaltung beschlagnahmt, um es gegen Bez~hlung- unter bombengescha­
digten ~ersonen verteilen z~ lassen • .. ~iese Anordnungen waren nicht 
~uf r _M_sis~b.e oder _poli t i sc.6.~ ~ Ver~g~-~~on~ern ~uf ~ie smass-_ 
~ep. z..m-u~kzufi:i,h!'en. S}e trafe~ ._J_!'de~_ A~s~a~ernd~n,_ den Ver-
f ~:>lgten eb~nso- ~1.e_ den _ni_pht Verfo~n~ :1h:nlio.p.e""-Besehlagnahm.en 
sind g~z allgemein innerhalb neu schrands - ebenso wie in ~de~en 
vom Krieg bet-roffen~n Länc;lern . - als' 'Folge. 'der (riegsnotwendigkei ten 

<11- :r t r -

• 1l 1 



.. . ekommen. Der Antrag ste l ler kann seinen 
haufi~ v~r~ Rücke rstattungsverfahren, s ondern led .Anshll 
her n:- Gt 1.;e.rfa hren ge gen das. Re ich g e~ t end mache~glich i~ ~~, 
dentlic en k nac h den bisherig en Be s t imm.ungen led? d~h. ni. c~, 
Forderung ann das Reich registriert werden. l.g~l.ch ~e

1
t~~ 

Forderung ge gen ~s 
. G tan·· ae sind nicht mehr feststellbar. 

IV • D 1. e e gen 8 59 • d • Rü k • Nach Art. 1 des Gesetzes Nr• .. s1.n im c erstattun 
fahren nur feststellbare Ge gens tande. he-:ausz:1-g~ben. Masga„el', 
der Zeit unkt für die Feststellbarkeit ist n i cht ~er Tag 8gebe~, ' 
hun so~dern der Tag der Rechtsk:1:'aft der Ents?he1dung, aier ~t f' f lls man den Zeitp unkt zuruckv erlegen will, die B lellt~t 
n~~e' de: Rückerstattungsgesetzes, der Zeitpunk~ seines r~¾tJI 
~retens oder der Zeit punkt der Anmeldung des Ruckerstattun aft, 
spruches. Ich halte die jet~t teilweise in ~r~ Rech~sprecfsan„ 1 

tretene Ansicht, . dass der Ze itpunk~ der Ent ziehu,n~ furdie ]'~ ~e~ 
der Feststellbarkeit massgebend se in s~ll, rec1:1tlich für uni~ 1 
treffend. Da s Rücker stat tungsges-etz wurde ~am1t, da , be,i.. ein~; 
chen Auslegung fas~ alle e ntzo~e nen Ge gen~t ~nde_ als fßststellb~ol 
ang es ehen werden musst~n zu e i n em En-tschadigungs- o~er Wieder„ 1 gutmach ungsgesetz e rweitert wer.den. r Das a'be.r kann ni:cht i!h. der 
Absicht des Gesetz gebers gel egen haben, da er den Erlass eines 

„.wiedergutmachungsgesetzes ausdrücklich in der britischen Zo.ne ill 
Aussicht gestellt und1 •in der amerikanischen Zone sogar ,beneita 
ve:rwirklicht~ i!Lat. Ich -verweise im ,übrigen auf den Kommentar \ 
Ha~ mening - · Duden Art. 1 zu I r r Zifi'. ~2, der davon ausgeht, dass • 
die Vermögensgegenstände bei.:G.ett.endmachung ~de·s Rü.ck.er~tattungs„ 
anspruches i m Vermögen des Pflichtigen noch feststellbar vorhande 
sein müssen • . Das .ist hier aber .nicht ·der Fall. Der VeFbleibt 

\ 

der Vermögensgegenstände ist nic:qj i ,zu klä.~en geweseno. In• keinem 
F~lle befi~den sie sich f ,est~stellbar im -Besitz· des Landes Schles„ 
w1..g-:Holate1.n oder des ,Reiches. • ,, , · , t , r ,. , 

. Diese Berufung auf di~ Nichtfeststellbarke-it erfolgt im übrig 
n7cht; um berec~ti9te Ansprüche des Antragstellers zu schmälern, 
87e erf ol gt __ ledigl7ch zu dem Zweck, ·darauf hinzuweisen, dass 
d7ese .Anspruchea. n1.cht . durch das Rückerstattungsgeset ~ geregelt 
sind. Es. ge1:1r ·1;-icht an, der Regelung durch a.as Wiedergutmachungs· 
gesetz, d1.e 1.n ihrer Art noc h u.nb ekann.t ist, vorzugre:i,.fe.q_. 

V. De-r Antragste_ller ~aI}Il ab~ auch nic'ht einen S11hadensersatz·-
anspruch. nach. AI't -~ -26 Abs. 2 REG ·gelt end: machen, wo bei itn ' übrigen 
v;onsorgll.ch ,die Hohe :des ·angegebenen .Betrages bestritten wird. "f da 
.Abs _ :1o~au-s~~-t~~g für einen ~chadenserea tzapspruch nach Art. 26 t1 
b ·iof' t ~~s nac~ der S--ystematik des Gesetzes auch die Feststell- m( 
z:ftp~/!e~u~kv7rlaugten. Ge genst~de in _de.m !llas_sgeb-Ü.<;hen VI. 
von der Festst~ll~ 1

~ ~em allgemeinen Teil des Gesetzes ~(Art.l.) 
ausgegangen: wird ar eit al~ der e-~rundlage lj.eder Rückerstattung 

:i.: nWI.' 1Ersatzansprü~h ~D. 26 will keinen neuen .Hauptanspruch, sonder 
a) Da • h f e geben. - - • 

~, -P~~ f~~ df!\8t:nd:pp.nkt .Jt«:he, dass ~ls ·massgeölicher Zeit- f 
. stattungsents ~~ ste llbarke1.t die RechtskI:'aft der Rücker- s 

1 
des Rifoke'r'st ~~eidung .... allenfalls der Zeitpunkt des Erlasses ~ 

. die Anfuelduna dungsgesetzes bezw. seines Inkrafttretens oder 
m~E • • durch Jt es .Anspr1;1c)?.es - angesehen werde::i. . muss w.erden 

. zurüökbehal ten;n 2~ Abs· ? n~r solch~ Fälle berührt, in denen ,r 
gega:ngen usw . . degen?ta~~e nach diesem Zeitp unkt verloren­
Oberschr ift de:1.n • M1.t 

11 
°:98 ~r. Ansicht würd-e· auch auch die 

werdE;n l<:ön'.nen. ,,, ,Art• 26 Ruckerstatt ungsbedingungen" erklärt 
. Eine -Anwendbarkeit des Art . 

d~m v on mir über die Festst • 26 Abs. 2 scheidet also nach 
hier a~s ; da die zurüc'kveri!llbarkeit ~in~en ommenen Standpunkt 
de~ meiner Ansic4t nach für ~9ten Ge genstande nicht erst nach 

b ) ~~~tpunk!t verlbrengegangen us!e F~stst~llbarkeij massgebenden 
_A ~ auch , wenn man d . . . • sind. ·~ J\: ··wr'""--;.J} 
:rr Ansicht „b er in der Re cht •• , 1 u er den auf die E t . sprechu.ng häufig vertreten 

n ziehung zurückverlegten Zeitpunkt 
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VI. 
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- 3 5 
~er Feststellbarkeit folgt, lässt sich ein Schadensersatz­
anspruch aus Art. 26 Abs. 2 nicht herleiten: 
1 .) Die entzogenen Vermögensgegemstände sind nicht verloren­

gegangen im Sinne des Art. 26 Abs. 2a Sie sind nicht 
zufällig oder ohne Willen der verwertenden Stelle weiter­
gegeben worden, s&ndern auf ihre ausdrückliche Weisung. 
Durch die Beschlagnahme und spätere Weitergabe an andere 
- unbekannte - Stellen hat allerdings der An~ragsteller 
den Besitz an den Vermögensgegenständen verloren. Art.26 
Abs.2 stellt es aber darauf ab, dass die Gegenstände nach 
der Entziehung verlorengegangen sind, der Verlust als~ 
in der Person des Rückerstattungspflichtigen eingetreten 
ist. Dieser Standpunkt wird in der Entscheidung des 
Wiedergutmachungsamtes Hamburg in NJW/RzW lij50 Heft 7 

• Nr. 29 vertreten. Das Wiedergutmachungsamt sagt dort aus­
drücklich, dass die Regelung von Ersatzansprüchen dieser 
Art dem allgemeinen Wiedergutmachungsgesetz vorbehalten 
bleiben müsse. 

2.) Betrachtet man entgegen dieser Auffassung dagegen die 
entzogenen Vermögensgegenstände als verloren im S~nne 
des Art. 26 Abs. 2, so ist doch d'ie weitere Voraussetzung 
nicht gegeben, dass der Verlust durch ein Verschulden des 
Pflichtigen (Deutsches Reich) eingetreten ist. Die Ver­
mögensgegemstände sind unauffindbar. Diese Tatsache ist 
nicht auf ein Verschulden des Pflichtigen zurückzuführeno 
Sie ist vielmehr eine Folge der Weitergabe der verwerten­
den Stelle an andere - unbekannte Stellen oder eine Folge 
des i usamm.enbruchs des Reichs. Im ersten Fall liegt ein 
Verschulden nicht vor, weil die verwertende Stelle als -
bedauerlicherweise jedenfalls formell - damals zu Recht 
Besitzende nicht wissen konnte, dass Sie die beschlagnahmten 
Gegenstände wieder werde herausgeben müssen, im weiten 
Fall deswegen nicht, weil sich rechtlich nicht iie Ansicht 
vertreten lassen wird, der VerLust des Krieges sei auf ein 
Verschulden des Reiches zurückzuführen. Es handelt sich 
vielmehr um einen durch höhere Gewalt eingetretenen Schaden 
(Harmening Art. 26 V, 4 b). 

Ein Schadensersatzanspruch aus Art. 26 Abs. 2 REG scheidet m.E. 
daher aus. Die Erfüllung von ggfs. berechtigten Ansprüchen des An­
tragstellers wird erst nach Erlass des Wiedergutma.chungsgesetzes 
mö6lich sein. 

Ich beantrage daher 
Abweisung des Rückerstattungsanspruches. 

Hilfsweise beantrage ich 
Aussetzung des Verfahrens. 

Der Anspruch ist gegen das Deutsche Reich gerichtet. Ich trete 
für das Reich au.f Grund des Art. 53 Asb. 1 Satz 3 REG auf. Rücker­
stattungsanordnungen gegen das Land Schleswig-Holstein können inso­
weit nicht ergehen. Abgesehen davon empfiehlt es sich, den Erlass 
des in Aussicht stehenden Wiedergutmachungsgesetzes abzuwarten. 

Im Auftrage: 
gez.Berger. 



Abschrift von Bl. 215 aus JR 562/50. 

Black Diamon4 Lines. Inc. 
39 Broadway 

New York 6, N.Y. 

Mr.Otto Fried 
86 Ft.Washington Ave, 
New York, N .Y. 

September, 7,1945. 

Dear Sir: Re-1 Liftvan markeä M.F.lo82 

We refer to your telephone conversation in 
connection with the above. 

We greatly regret advising you we have just 
recentl.y been informed that the liftvan in question, 
at the arbitraby direction of the German Occupational 
Authorities in Holland, was carried away by Schenker & 
Co. for delivery to "Oberfinanzp.,,,,rasident" in Kiel, Ger­
many, on December 23rd,1942. -~--...... --

n er he circu.mstances, y ou will undoubtedly 
appreciate therenis no further informarion which we can 
give you regarding the present location of this liftvan. 

Yoirs very truly, 
BLACK DI.AMOND LINES? INC. 

gez. Unterschrift. 

y 
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